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allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen“ 
vom 3.9.2002 (SVBl. S. 384) - VORIS 22410 - 

j) Erl. „Hausaufgaben an den allgemein bildenden 
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reich I (AVO-SI) vom 7.4.1994 (Nds. GVBl. S. 197; 
SVBl. S. 140), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 401; SVBl. 2004 S. 
13) 

r) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verord-
nung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I“ 
vom 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 16) - VORIS 22410 
01 41 40 002 -  

s) Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-
GO) vom 26.5.1997 (Nds. GVBl. S. 139; SVBl. S. 
177), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
2.12.2002 (Nds. GVBl. S. 764; SVBl. 2003 S. 6) 

t) Erl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung 
über die gymnasiale Oberstufe (EB-VO-GO) vom 
26.5.1997 (SVBl. S. 187), zuletzt geändert durch 
RdErl. vom 20.7.2001 (SVBl. S. 344) 

 
 
 
1.  Stellung der KGS innerhalb des öffentli-
chen Schulwesens 
 

 

 
1.1  Die KGS umfasst die Schuljahrgänge 5 
bis 12 (§ 12 Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 5 
NSchG) oder 5 bis 13 (§ 12 Abs. 3 Sätze 1 
bis 3 und 5 und  Abs. 4 NSchG), im Sekun-
darbereich I die Schuljahrgänge 5 bis 10. In 
der KGS werden die Hauptschule, die Real-
schule und das Gymnasium als miteinander 
verbundene und aufeinander bezogene 
Schulzweige geführt. 
 

 
1.1  Die KGS umfasst die Schuljahrgänge 5 
bis 12, im Sekundarbereich I die Schuljahr-
gänge 5 bis 10 (§§ 5 und 12 NSchG). In der 
KGS werden die Hauptschule, die Realschu-
le und das Gymnasium als miteinander ver-
bundene und aufeinander bezogene Schul-
zweige geführt. 
 

 
1.2  Die KGS baut auf der Grundschule auf. 
Die Aufnahme in die KGS kann nach § 59a 
NSchG beschränkt werden. Das Nähere 
regelt die Schule in Abstimmung mit dem 
Schulträger. 
 

 

 
1.3  An der KGS können in den jeweiligen 
Schulzweigen dieselben Abschlüsse wie an 
den in §§ 9 bis 11 NSchG genannten Schul-
formen erworben werden. Das Nähere regelt 
die Bezugsverordnung zu q und der Be-
zugserlass zu r. Bei Schülerinnen und Schü-
lern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
gelten bei zieldifferenter Integration die Be-
stimmungen der entsprechenden Förder-
schule. 
 

 

 
1.4  In der KGS unterrichten Lehrkräfte mit 
dem Lehramt an Grund-, Haupt- und Real-
schulen, an Gymnasien und ggf. an Förder-
schulen. 
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1.5  Die Zügigkeit der KGS wird gemäß Be-
zugsverordnung zu f bestimmt. 
 

 

 
2.  Aufgaben und Ziele 
 

 

 
2.1  Die KGS hat wie alle Schulen die Auf-
gabe, den im Niedersächsischen Schulge-
setz festgelegten Erziehungs- und Bildungs-
auftrag zu erfüllen. Die besondere schul-
formbezogene Aufgabe ist in § 12 Abs. 2 
NSchG festgelegt. 
 
Darüber hinaus gelten für die KGS in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 folgende Aufga-
ben und Ziele: 
 

- Sie vermittelt gemeinsame Lerner-
fahrungen von Schülerinnen und 
Schülern mit unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen und fördert 
soziales Lernen vor allem durch 
schulzweigübergreifenden Unter-
richt und durch ein gemeinsames 
Schulleben; 

- sie ermöglicht den Schülerinnen 
und Schülern eine neigungsgerech-
te und ihren jeweiligen Fähigkeiten 
entsprechende Schwerpunktbildung 
durch ein Angebot an Wahlmöglich-
keiten, die schulzweigbezogen auf-
einander abgestimmt oder schul-
zweigübergreifend angelegt sind; 

- sie bietet Formen der individuellen 
Förderung an, z.B. Kurse mit dem 
Ziel des Übergangs auf einen ande-
ren Schulzweig; 

- sie erleichtert die Übergänge zwi-
schen den Schulzweigen durch Ab-
stimmung von Lehrplänen und 
Schulbüchern in schulzweigüber-
greifenden Fachkonferenzen sowie 
durch schulzweigübergreifenden 
Lehrereinsatz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   sie erleichtert die Übergänge zwischen 

den Schulzweigen durch Abstimmung von 
Lehrplänen (Kerncurricula) und Schulbü-
chern in schulzweigübergreifenden Fach-
konferenzen sowie durch schulzweigüber-
greifenden Lehrereinsatz. 

 

 
2.2  Der Unterricht an einer KGS wird in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 schulzweigspezi-
fisch und schulzweigübergreifend erteilt. In 
Deutsch, erster Fremdsprache, Mathematik 
und in der Regel in Naturwissenschaften 
wird schulzweigspezifischer Unterricht, in 
Sport und in der Regel in den Fächern des 

 
2.2  Der Unterricht an einer KGS wird in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 schulzweigspezi-
fisch und schulzweigübergreifend erteilt. In 
Deutsch, erster Fremdsprache, Mathematik 
und in der Regel in Naturwissenschaften 
wird schulzweigspezifischer Unterricht, in 
Sport und in der Regel in den Fächern des 
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Fachbereichs musisch-kulturelle Bildung 
schulzweigübergreifender Unterricht durch-
geführt. In den anderen Fächern ggf. ein-
schließlich der Naturwissenschaften kann 
der Unterricht schulzweigspezifisch oder 
schulzweigübergreifend nach Entscheidung 
der Gesamtkonferenz der Schule erteilt wer-
den. Der Beschluss der Gesamtkonferenz 
bedarf der Zustimmung des Schulelternrats 
sowie des Schülerrats. Auf § 12 Abs. 3 
NSchG wird hingewiesen.  
 

Fachbereichs musisch-kulturelle Bildung 
schulzweigübergreifender Unterricht durch-
geführt. In den anderen Fächern ggf. ein-
schließlich der Naturwissenschaften kann 
der Unterricht schulzweigspezifisch oder 
schulzweigübergreifend nach Entscheidung 
des Schulvorstands erteilt werden. Vor dem 
Beschluss ist nach § 96 Abs. 3 NSchG der 
Schulelternrat zu hören. Auf § 12 Abs. 3 
NSchG wird hingewiesen.  
 

 
2.3  Für die Ziele, Inhalte und Methoden der 
einzelnen Fächer im schulzweigspezifischen 
Unterricht sind die Rahmenrichtlinien der 
den jeweiligen Schulzweigen entsprechen-
den Schulformen verbindlich. Für den schul-
zweigübergreifenden Unterricht sind die 
Rahmenrichtlinien der Integrierten Gesamt-
schule verbindlich. 
 
Bei Schülerinnen und Schülern mit einem 
sonderpädagogischen Förderbedarf sind bei 
zieldifferenter Integration die Rahmenrichtli-
nien der entsprechenden Förderschule he-
ranzuziehen. 
 

 
2.3  Für die Ziele, Inhalte und Methoden der 
einzelnen Fächer im schulzweigspezifischen 
Unterricht sind die Kerncurricula der den 
jeweiligen Schulzweigen entsprechenden 
Schulformen verbindlich. Für den schul-
zweigübergreifenden Unterricht sind die 
Kerncurricula der Integrierten Gesamtschule 
verbindlich. 
 
Bei Schülerinnen und Schülern mit einem 
sonderpädagogischen Förderbedarf sind bei 
zieldifferenter Integration die Kerncurricula 
der entsprechenden Förderschule heranzu-
ziehen. 
 

 
2.4  Eine wesentliche Aufgabe der Schule 
besteht darin, die Schülerinnen und Schüler 
zu befähigen, sich auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen sachgerecht und 
aktiv für den Erhalt der natürlichen Umwelt 
einzusetzen sowie für gute Beziehungen und 
Toleranz unter den Menschen verschiedener 
Nationen, Religionen und Kulturkreise einzu-
treten. Außerdem ist die Gleichberechtigung 
der Geschlechter durch eine Erziehung zu 
partnerschaftlichem Verhalten zu fördern, 
das einseitigen Rollenorientierungen in Fa-
milie, Beruf und Gesellschaft entgegenwirkt. 
 
Eine wichtige Aufgabe ist schließlich die Ori-
entierung der Schülerinnen und Schüler über 
die Berufs- und Arbeitswelt durch Unterricht 
und Erkundungen sowie Betriebspraktika. 
Einzelheiten regeln die Bezugserlasse zu k 
und l. 
 

 

 
2.5  Die Arbeit in der Schule zielt auf die 
Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. 
Sie muss also die kognitive Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler und zugleich ihre 
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sozialen, emotionalen, kreativen und prakti-
schen Fähigkeiten fördern. Dazu gehört, 
dass sie die Schülerinnen und Schüler in der 
Entwicklung ihrer Selbstständigkeit und ihrer 
Fähigkeit zur Kooperation und Mitbestim-
mung unterstützt. 
 
Diesen Zielen dient zum einen der Unterricht 
und zum anderen ein Schulleben, das Anre-
gungen gibt und mitmenschliche Begegnun-
gen ermöglicht. Dabei soll durch eine Öff-
nung von Unterricht und Schule zur außer-
schulischen Umwelt hin auch die Teilnahme 
am kulturellen und politischen Leben der 
Gemeinde gefördert werden. 
 
 
2.6 Im Sekundarbereich I der KGS sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Qualifikatio-
nen zur Fortsetzung ihres Bildungsweges in 
berufs- und studienbezogenen Schulformen 
des Sekundarbereichs II erwerben. 
 

 
2.6 Im Sekundarbereich I der KGS sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Qualifikatio-
nen erwerben, mit denen sie ihren Bil-
dungsweg berufs- oder studienbezogen fort-
setzen können. 
 

 
2.7  Im Übrigen gelten die für Hauptschule, 
Realschule und Gymnasium festgelegten 
Aufgaben und Ziele entsprechend den Be-
zugserlassen zu c bis e. 
 

 

 
3.  Stundentafeln 
 
3.1  Stundentafel für die nach Schulzweigen 
gegliederte KGS 
 

 
 
 
3.1  Stundentafel für die nach Schulzweigen 
gegliederte KGS 
 

 
3.1.1  Für den Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlunterricht in der nach Schulzweigen 
gegliederten KGS gelten die Stundentafeln 
und Anmerkungen zu den Stundentafeln der 
dem Schulzweig entsprechenden Schulform 
nach den Bezugerlassen zu c bis e. Abwei-
chend von Satz 1 kann die Schule in den 
Schuljahrgängen 5 und 6 im Fachbereich 
musisch-kulturelle Bildung die Fächer Musik, 
Kunst, Gestaltendes Werken und Textiles 
Gestalten in allen drei Schulzweigen mit je-
weils gleichen Stundenanteilen anbieten; 
das Verfahren nach Nr. 2.2 Sätze 3 bis 5 gilt 
entsprechend. 
 

 
3.1.1  Für den Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlunterricht in den Schulzweigen der 
KGS gelten die Stundentafeln und Anmer-
kungen zu den Stundentafeln der dem 
Schulzweig entsprechenden Schulform nach 
den Bezugerlassen zu c bis e. Abweichend 
von Satz 1 kann die Schule in den Schul-
jahrgängen 5 und 6 im Fachbereich mu-
sisch-kulturelle Bildung die Fächer Musik, 
Kunst, Gestaltendes Werken und Textiles 
Gestalten in allen drei Schulzweigen mit je-
weils gleichen Stundenanteilen anbieten; 
das Verfahren nach Nr. 2.2 Sätze 3 bis 5 gilt 
entsprechend. 
 

 
3.2  Stundentafel für die nach Schuljahrgän-
gen gegliederte KGS  
 

 
3.2  Stundentafel für die nach Schuljahrgän-
gen gegliederte KGS  
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3.2.1  Der Unterricht in den Schuljahrgängen 
5 bis 10 besteht aus Pflicht-, Wahlpflicht- 
und Wahlunterricht nach Anlage 1. Für die 
Unterrichtsorganisation für Hauptschülerin-
nen und Hauptschüler gilt die berufsbezoge-
ne Orientierung nach dem Bezugserlass zu 
c entsprechend. 
 

3.2.1  Der Unterricht in den Schuljahrgängen 
5 bis 10 besteht aus Pflicht-, Wahlpflicht- 
und Wahlunterricht nach Anlage 1. Für die 
Unterrichtsorganisation für Hauptschülerin-
nen und Hauptschüler gilt die berufsbezoge-
ne Orientierung nach dem Bezugserlass zu 
c entsprechend. 
 

 
3.3  Anmerkungen zu den Stundentafeln 
 

 
3.2  Anmerkungen zu den Stundentafeln 
 

 
3.3.1  Zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler, zur Verbesserung fachspezifischer 
Lehr- und Lernverfahren, zur Weiterentwick-
lung des fachübergreifenden und fächerver-
bindenden Lernens sowie zur Einrichtung 
schulzweigübergreifenden Unterrichts kann 
die Schule eine von den Stundentafeln nach 
Nrn. 3.1 und 3.2 abweichende Verteilung der 
Fachstunden vornehmen. Dabei sind die 
Gesamtwochenstunden je Fach für den 
Durchgang in den Schuljahrgängen 5 bis 10, 
für die Fächer des Fachbereichs musisch-
kulturelle Bildung im Falle von Nr. 3.1.1 Satz 
2 in den Schuljahrgängen 7 bis 10, einzuhal-
ten und soll die Schülerpflichtstundenzahl je 
Schuljahrgang um nicht mehr als eine Wo-
chenstunde über- oder unterschritten wer-
den. 
 

 
3.2.1  Zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler, zur Verbesserung fachspezifischer 
Lehr- und Lernverfahren, zur Weiterentwick-
lung des fachübergreifenden und fächerver-
bindenden Lernens sowie zur Einrichtung 
schulzweigübergreifenden Unterrichts kann 
die Schule eine von den Stundentafeln nach 
Nr. 3.1 abweichende Verteilung der Fach-
stunden vornehmen. Dabei sind die Ge-
samtwochenstunden je Fach für den Durch-
gang in den Schuljahrgängen 5 bis 10, für 
die Fächer des Fachbereichs musisch-
kulturelle Bildung im Falle von Nr. 3.1.1 Satz 
2 in den Schuljahrgängen 7 bis 10, einzuhal-
ten und soll die Schülerpflichtstundenzahl je 
Schuljahrgang um nicht mehr als eine Wo-
chenstunde über- oder unterschritten wer-
den. 
 

 
3.3.2  Die Stundentafeln sind auf die Schul-
jahrgänge 5 bis 10 der KGS als Halbtags-
schule ausgerichtet. Die KGS als Ganztags-
schule macht ihren Schülerinnen und Schü-
lern ein ganztägiges Unterrichts- und Frei-
zeitangebot.  
 

 
3.2.2  Die Stundentafeln sind auf die Schul-
jahrgänge 5 bis 10 der KGS als Halbtags-
schule ausgerichtet. Die KGS als Ganztags-
schule macht ihren Schülerinnen und Schü-
lern ein ganztägiges Unterrichts-, Förder- 
und Freizeitangebot. 

 
3.3.3  Wahlpflichtunterricht in der nach 
Schulzweigen gegliederten KGS 
 
In der nach Schulzweigen gegliederten KGS 
gelten für den Wahlpflichtunterricht die Rah-
menvorgaben für die dem Schulzweig ent-
sprechende Schulform. Wahlpflichtunterricht 
kann schulzweigübergreifend für die Fächer 
eingerichtet werden, die nach Nr. 2.2 für 
schulzweigübergreifenden Unterricht zuge-
lassen sind.  
 

 
3.2.3  Wahlpflichtunterricht in der nach 
Schulzweigen gegliederten KGS 
 
In der nach Schulzweigen gegliederten KGS 
gelten für den Wahlpflichtunterricht die Rah-
menvorgaben für die dem Schulzweig ent-
sprechende Schulform. Wahlpflichtunterricht 
kann schulzweigübergreifend für die Fächer 
eingerichtet werden, die nach Nr. 2.2 für 
schulzweigübergreifenden Unterricht zuge-
lassen sind.  
 

 
3.3.4  Wahlpflichtunterricht in der nach 
Schuljahrgängen gegliederten KGS 

 
3.3.4  Wahlpflichtunterricht in der nach 
Schuljahrgängen gegliederten KGS  
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In der nach Schuljahrgängen gegliederten 
KGS haben die Schülerinnen und Schüler 
aller Schulzweige in den Schuljahrgängen 7 
bis 10 eines der Fächer Musik oder Kunst zu 
wählen; sofern das Fach Darstellendes Spiel 
an der Schule genehmigt ist, kann es statt 
Kunst oder Musik gewählt werden. Im Gym-
nasialzweig haben sie außerdem im Schul-
jahrgang 6, im Hauptschul- und Realschul-
zweig außerdem in den Schuljahrgängen 6 
bis 10 ein Fach aus dem Fachbereich Arbeit-
Wirtschaft-Technik zu wählen, wobei min-
destens für den Hauptschulzweig ab Schul-
jahrgang 7 Technik und Hauswirtschaft an 
Stelle der Fächer Gestaltendes Werken und 
Textiles Gestalten zur Wahl zu stellen ist. 
 

 
In der nach Schuljahrgängen gegliederten 
KGS haben die Schülerinnen und Schüler 
aller Schulzweige in den Schuljahrgängen 7 
bis 10 eines der Fächer Musik oder Kunst zu 
wählen; sofern das Fach Darstellendes Spiel 
an der Schule genehmigt ist, kann es statt 
Kunst oder Musik gewählt werden. Im Gym-
nasialzweig haben sie außerdem im Schul-
jahrgang 6, im Hauptschul- und Realschul-
zweig außerdem in den Schuljahrgängen 6 
bis 10 ein Fach aus dem Fachbereich Arbeit-
Wirtschaft-Technik zu wählen, wobei min-
destens für den Hauptschulzweig ab Schul-
jahrgang 7 Technik und Hauswirtschaft an 
Stelle der Fächer Gestaltendes Werken und 
Textiles Gestalten zur Wahl zu stellen ist. 
 

 
3.3.4.1  Im Hauptschul-, Realschul- und 
Gymnasialzweig ist in den Schuljahrgängen 
7 bis 10 Wahlpflichtunterricht anzubieten. 
Der Wahlpflichtunterricht kann eingerichtet 
werden für folgende Fachbereiche und Fä-
cher: 
 

- Fremdsprachlicher Fachbereich: 
Hierzu gehören alle genehmigten 
Fremdsprachen, die nicht erste oder 
zweite Pflichtfremdsprache für die 
jeweilige Schülerin oder den jeweili-
gen Schüler sind und als zweite oder 
dritte Wahlpflichtfremdsprache oder 
als Wahlfremdsprache betrieben 
werden können; 

- Fachbereich musisch-kulturelle Bil-
dung: Musik oder Kunst, sofern nicht 
bereits nach Nr. 3.3.4 gewählt; 

- Gesellschaftswissenschaftlicher 
Fachbereich: Geschichte, Politik, 
Erdkunde, Reli- 
gion / Werte und Normen; 

- Naturwissenschaftlicher Fachbereich: 
Physik, Chemie, Biologie; außerdem 
Informatik; 

- Fachbereich Arbeit-Wirtschaft-
Technik: Arbeitslehre, Arbeit-
Wirtschaft-Technik, Hauswirtschaft, 
Gestaltendes Werken und Textiles 
Gestalten, sofern nicht bereits nach 
Nr. 3.3.4 gewählt. 

 

 
3.3.4.1  Im Hauptschul-, Realschul- und 
Gymnasialzweig ist in den Schuljahrgängen 
7 bis 10 Wahlpflichtunterricht anzubieten. 
Der Wahlpflichtunterricht kann eingerichtet 
werden für folgende Fachbereiche und Fä-
cher: 
 

- Fremdsprachlicher Fachbereich: 
Hierzu gehören alle genehmigten 
Fremdsprachen, die nicht erste oder 
zweite Pflichtfremdsprache für die 
jeweilige Schülerin oder den jeweili-
gen Schüler sind und als zweite oder 
dritte Wahlpflichtfremdsprache oder 
als Wahlfremdsprache betrieben 
werden können; 

- Fachbereich musisch-kulturelle Bil-
dung: Musik oder Kunst, sofern nicht 
bereits nach Nr. 3.3.4 gewählt; 

- Gesellschaftswissenschaftlicher 
Fachbereich: Geschichte, Politik, 
Erdkunde, Reli- 
gion / Werte und Normen; 

- Naturwissenschaftlicher Fachbereich: 
Physik, Chemie, Biologie; außerdem 
Informatik; 

- Fachbereich Arbeit-Wirtschaft-
Technik: Arbeitslehre, Arbeit-
Wirtschaft-Technik, Hauswirtschaft, 
Gestaltendes Werken und Textiles 
Gestalten, sofern nicht bereits nach 
Nr. 3.3.4 gewählt. 

 
 
3.3.4.2  Im Wahlpflichtbereich werden 
Fremdsprachen vierstündig, die anderen 

 
3.3.4.2  Im Wahlpflichtbereich werden 
Fremdsprachen vierstündig, die anderen 
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Fächer zwei oder vierstündig erteilt. Falls die 
Wochenstunden nicht im fremdsprachlichen 
Fachbereich belegt werden, können sie 
durch Fächer in einem anderen Fachbereich 
oder in verschiedenen anderen Fachberei-
chen belegt werden. Die Leistungen in 
Wahlpflichtfächern werden zensiert und sind 
versetzungs- und abschlusswirksam. 
 

Fächer zwei oder vierstündig erteilt. Falls die 
Wochenstunden nicht im fremdsprachlichen 
Fachbereich belegt werden, können sie 
durch Fächer in einem anderen Fachbereich 
oder in verschiedenen anderen Fachberei-
chen belegt werden. Die Leistungen in 
Wahlpflichtfächern werden zensiert und sind 
versetzungs- und abschlusswirksam. 
 

 
3.3.4.3  Im Realschulzweig und im Gymna-
sialzweig kann eine zweite Fremdsprache 
als Wahlfremdsprache bereits im Schuljahr-
gang 6 mit vier Wochenstunden für diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler angeboten 
werden, die diese Fremdsprache als zweite 
Wahlpflicht- oder Pflichtfremdsprache im 
Schuljahrgang 7 wählen wollen. Auf Be-
schluss der Gesamtkonferenz und mit Zu-
stimmung des Schulelternrats kann die KGS 
eine zweite Fremdsprache im Schuljahrgang 
6 als zweite Wahlpflicht- oder Pflichtfremd-
sprache anbieten bei gleichzeitig entspre-
chender Kürzung des Pflichtunterrichts. Ein 
zusätzlicher Lehrerbedarf kann nicht geltend 
gemacht werden. Als zweite Fremdsprache 
ist Französisch, nach Möglichkeit auch La-
tein anzubieten; über die Genehmigung zur 
Einführung einer anderen Sprache als zwei-
te Fremdsprache entscheidet die oberste 
Schulbehörde. 
 

 
3.3.4.3  Im Realschulzweig und im Gymna-
sialzweig kann eine zweite Fremdsprache 
als Wahlfremdsprache bereits im Schuljahr-
gang 6 mit vier Wochenstunden für diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler angeboten 
werden, die diese Fremdsprache als zweite 
Wahlpflicht- oder Pflichtfremdsprache im 
Schuljahrgang 7 wählen wollen. Auf Be-
schluss der Gesamtkonferenz und mit Zu-
stimmung des Schulelternrats kann die KGS 
eine zweite Fremdsprache im Schuljahrgang 
6 als zweite Wahlpflicht- oder Pflichtfremd-
sprache anbieten bei gleichzeitig entspre-
chender Kürzung des Pflichtunterrichts. Ein 
zusätzlicher Lehrerbedarf kann nicht geltend 
gemacht werden. Als zweite Fremdsprache 
ist Französisch, nach Möglichkeit auch La-
tein anzubieten; über die Genehmigung zur 
Einführung einer anderen Sprache als zwei-
te Fremdsprache entscheidet die oberste 
Schulbehörde. 
 

 
3.3.5  Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
sollen mindestens sechs Stunden Unterricht 
in ihrer Klasse erteilen. Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer sollen in der Regel ihre Klasse 
oder Lerngruppe mindestens in zwei aufein-
ander folgenden Schuljahren unterrichten. 
Die Anzahl der Lehrkräfte in einer Klasse 
soll möglichst gering sein.  
 

 
3.2.5 

 
3.3.6  Im Schuljahrgang 5 können in den 
ersten vier Wochen freie Arbeits- und Unter-
richtsformen im Vordergrund stehen. Die 
Einhaltung der Stundenanteile der Fächer 
und Fachbereiche ist hierbei nachrangig. 
Damit sollen der Übergang der Schülerinnen 
und Schüler aus der Grundschule in die 
KGS und die Bildung einer Klassengemein-
schaft erleichtert werden. 
 

 
3.2.6  Im Schuljahrgang 5 können zu Beginn 
des Schuljahres freie Arbeits- und Unter-
richtsformen im Vordergrund stehen. Die 
Einhaltung der Stundenanteile der Fächer 
und Fachbereiche ist hierbei nachrangig. 
Damit sollen der Übergang der Schülerinnen 
und Schüler aus der Grundschule in die 
KGS und die Bildung einer Klassengemein-
schaft erleichtert werden. 
 

 
3.3.7  Die Verfügungsstunde dient der 

 
3.2.7 
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Wahrnehmung erzieherischer und organisa-
torischer Aufgaben und wird in der Regel 
von der Klassenlehrerin oder dem Klassen-
lehrer erteilt. In den Schuljahrgängen 6 bis 
10 kann eine Verfügungsstunde eingerichtet 
werden; zusätzliche Lehrerstunden können 
nicht beansprucht werden. 
 
 
3.3.8  Es können zwei bis vier Stunden Frei-
arbeit vorgesehen werden. Damit können die 
Schülerinnen und Schüler stärker entspre-
chend ihren Interessen und Fähigkeiten ei-
gene Lernschwerpunkte wählen und weitge-
hend selbstständig arbeiten. Die dafür erfor-
derlichen Stunden sind aus den Bereichen 
des Pflicht- oder Wahlpflichtunterrichts zu 
nehmen. Die Lernangebote sollen sich dabei 
auf die hierfür in Anspruch genommenen 
Fächer und Fachbereiche beziehen. 
 

 
3.2.8 

 
3.3.9  Ein in der Stundentafel einstündig 
ausgewiesenes Fach ist in der Regel als 
Epochenunterricht oder als Halbjahresunter-
richt zu erteilen. Der Unterricht kann auch 
fachübergreifend oder fächerverbindend 
durchgeführt werden. 
 

 
3.2.9 

 
3.3.10  Arbeitsgemeinschaften werden in 
den Schuljahrgängen 5 bis 10 nach den 
Möglichkeiten der Schule angeboten. Die 
Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. 
 
Arbeitsgemeinschaften sollen schulzweig-
übergreifend und können schuljahrgangs-
übergreifend durchgeführt werden; ihre 
Dauer beträgt in der Regel ein Schulhalb-
jahr. Sie können nach Genehmigung durch 
die Schulleiterin oder den Schulleiter auch in 
Form von Blockunterricht durchgeführt wer-
den. 
 
Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, 
geschlechtsspezifische Benachteiligungen 
im Unterricht zu verringern, können für 
Schülerinnen und Schüler getrennt angebo-
ten werden. 
 

 
3.2.10 

 
3.3.11  Schülerinnen und Schüler, die nicht 
am Religionsunterricht gemäß § 124 NSchG 
teilnehmen, sind zur Teilnahme am Unter-
richt Werte und Normen verpflichtet, soweit 

 
3.2.11 
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sich nicht aus § 128 Abs. 1 NSchG anderes 
ergibt. Einzelheiten regelt der Bezugserlass 
zu h. 
 
 
3.3.12  Die dritte Sportstunde wird im Rah-
men der Arbeitsgemeinschaften oder des 
Ganztagsangebotes bereitgestellt. 
 

 
3.2.12 

 
3.3.13  Unterricht nach dem Curriculum 
„Mobilität“ ist Bestandteil des Pflichtunter-
richts gemäß Bezugserlass zu i. 
 

 
3.2.13  Unterricht nach dem Curriculum „Mo-
bilität“ ist Bestandteil des Pflichtunterrichts 
gemäß Bezugserlass zu i. 
 

 
3.3.14  Ab Schuljahrgang 8 werden ggf. in 
Verbindung mit Fächern des Fachbereichs 
Arbeit-Wirtschaft-Technik Betriebs- und Ar-
beitsplatzerkundungen sowie Betriebsprakti-
ka durchgeführt. Die Organisation erfolgt 
möglichst schulzweigübergreifend. Einzel-
heiten regeln die Bezugserlasse zu k und l. 
 

 
3.2.14 

 
4.  Organisation von Lernprozessen 
 

 

 
4.1  Die Lehr- und Lernverfahren sollen den 
unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, den 
individuellen Begabungen, Fähigkeiten und 
Neigungen und dem unterschiedlichen Lern-
verhalten gerecht werden.  
 

 

 
4.2  Der Unterricht ist so zu planen und zu 
gestalten, dass das selbstständige und ko-
operative Lernen sowie das handlungsorien-
tierte und problembezogene Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler angeregt und un-
terstützt werden. Große Bedeutung kommt 
deshalb neben dem Klassenunterricht den 
Sozialformen Einzel-, Partner- und Grup-
penarbeit und neben dem Lehrgangsunter-
richt den Unterrichtsformen Freiarbeit, Wo-
chenplanarbeit und Projektunterricht zu. 
 

 

 
4.3  Übungs-, Wiederholungs-, Anwen-
dungs- und Übertragungsphasen sind wich-
tig für die Sicherung, Einfügung und spätere 
Anwendung des Gelernten. Deshalb sollen 
die Schülerinnen und Schüler lernen, wie 
sinnvoll geübt und übertragen werden kann 
und wie sie selbstständig Ergebnisse sichern 
können. 
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Dazu dienen auch die Hausaufgaben. Die 
Lehrkräfte würdigen durch regelmäßige 
Durchsicht die häusliche Arbeit der Schüle-
rinnen und Schüler und vergewissern sich 
damit u.a. des individuellen Lernfortschrittes. 
Weitere Einzelheiten regelt der Bezugser-
lass zu j. 
 
 
4.4  Schülerinnen und Schüler sollen in zu-
nehmendem Maße an der Unterrichtspla-
nung und Unterrichtsgestaltung beteiligt 
werden. Dem dienen Besprechungen der 
Halbjahrespläne mit fach- und fachbereichs-
bezogenen und fachübergreifenden und fä-
cherverbindenden Vorhaben, die Diskussion 
der Planung für einzelne Unterrichtseinhei-
ten und die selbstständige Wahl und Erar-
beitung von Aufgaben, Schwerpunkten und 
Projekten. 
 

 

 
4.5  Es ist sicherzustellen, dass die Unter-
richtsplanung und Unterrichtsgestaltung auf 
der Grundlage der Rahmenrichtlinien einen 
annähernd gleichen Leistungsstand zwi-
schen den Klassen im Schulzweig eines 
Schuljahrgangs gewährleistet. Entsprechend 
der besonderen Lernausgangslage jeder 
Klasse, der Planung der einzelnen Lehrkraft 
und der eventuellen Mitplanung von Schüle-
rinnen und Schülern sollen aber auch klas-
senbezogene Schwerpunktsetzungen im 
Rahmen der Jahresplanung möglich sein. 
 
Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte, insbeson-
dere im Rahmen von Klassenkonferenzen, 
Fach- und Fachbereichskonferenzen erfor-
derlich.  
 
Die zuständigen Konferenzen erstellen auf 
der Grundlage der Rahmenrichtlinien schul-
eigene Lehrpläne; hierbei sind fachübergrei-
fende und fächerverbindende Fragen und 
Inhalte angemessen zu berücksichtigen. 
 

 
4.5  Es ist sicherzustellen, dass die Unter-
richtsplanung und Unterrichtsgestaltung auf 
der Grundlage der Kerncurricula einen an-
nähernd gleichen Leistungsstand zwischen 
den Klassen im Schulzweig eines Schuljahr-
gangs gewährleistet. Entsprechend der be-
sonderen Lernausgangslage jeder Klasse, 
der Planung der einzelnen Lehrkraft und der 
eventuellen Mitplanung von Schülerinnen 
und Schülern sollen aber auch klassenbezo-
gene Schwerpunktsetzungen im Rahmen 
der Jahresplanung möglich sein. 
 
Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge 
Zusammenarbeit der Lehrkräfte, insbeson-
dere im Rahmen von Klassenkonferenzen, 
Fach- und Fachbereichskonferenzen erfor-
derlich.  
 
Die zuständigen Konferenzen erstellen auf 
der Grundlage der Kerncurricula schuleigene 
Lehrpläne; hierbei sind fachübergreifende 
und fächerverbindende Fragen und Inhalte 
angemessen zu berücksichtigen. 
 

 
4.6  Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte soll 
sich auf Fragen des Unterrichts und auch 
auf Probleme und Schwierigkeiten einzelner 
Schülerinnen und Schüler beziehen. Außer-
dem ist die Gestaltung des Schullebens ge-
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meinsam abzusprechen. 
 
 
4.7  In jedem Schuljahr können mehrtägige 
Projekte durchgeführt werden; insgesamt 
können bis zu zehn Unterrichtstage dafür 
angesetzt werden. Die projektbezogene Ar-
beit kann dabei klassenbezogen, jahrgangs-
bezogen, jahrgangsübergreifend sowie 
schulzweigübergreifend organisiert werden. 
 
Die Erziehungsberechtigten sowie die Schü-
lerinnen und Schüler sollen über die mit den 
Projekten verbundenen pädagogischen und 
organisatorischen Fragen rechtzeitig infor-
miert werden; bei der Planung, Vorbereitung 
sowie Durchführung sind die Schülerinnen 
und Schüler sowie Erziehungsberechtigten 
nach Möglichkeit zu beteiligen. 
 

 
4.7  In jedem Schuljahr können mehrtägige 
Projekte durchgeführt werden; insgesamt 
können bis zu zehn Unterrichtstage dafür 
angesetzt werden. Die projektbezogene Ar-
beit kann dabei klassenbezogen, jahrgangs-
bezogen, jahrgangsübergreifend sowie 
schulzweigübergreifend organisiert werden. 
 

 
4.8  In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen 
die Schülerinnen und Schüler insbesondere 
in den folgenden Bereichen fachübergrei-
fende methodische Kompetenzen erwerben: 
 

- Umgang mit der Bibliothek und dem 
Internet; 

- Anfertigen von Unterrichtsprotokollen 
und einfachen Referaten; 

- Textverarbeitung und Tabellenkalku-
lation; 

- Gestaltung und Strukturierung münd-
licher Vorträge; 

- Mediengestützte Präsentationsver-
fahren. 

 
Hierzu entwickelt die Schule ein Methoden-
konzept und bestimmt je Schuljahrgang ein 
Fach, in dem im Umfang von mindestens 
zehn Wochenstunden im Schuljahr die ent-
sprechenden Methoden vermittelt werden; 
die Schule kann hiervon abweichen, wenn 
sie vergleichbare Festlegungen zur Umset-
zung des Methodenkonzepts beschließt. 
 

 

 
5.  Differenzierung und Förderung 
 

 

 
5.1  Für die Differenzierungs- und Förder-
maßnahmen der nach Schulzweigen geglie-
derten KGS gelten grundsätzlich die glei-
chen Bestimmungen wie für die entspre-
chenden weiterführenden Schulformen im 

 
5.1  Für die Differenzierungs- und Förder-
maßnahmen der in den Schulzweigen und 
Schuljahrgängen der KGS gelten grundsätz-
lich die gleichen Bestimmungen wie für die 
entsprechenden weiterführenden Schulfor-
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Sekundarbereich I. 
 

men im Sekundarbereich I. 
 

 
5.2  Für die KGS ergeben sich in den Schul-
jahrgängen 5 bis 10 zusätzlich folgende 
Formen der Differenzierung: 
 

 
5.2  Für die KGS ergeben sich in den Schul-
zweigen zusätzlich folgende Formen der 
Differenzierung: 
 

 
5.2.1  Bei entsprechenden Leistungen einer 
Schülerin oder eines Schülers des Haupt- 
oder des Realschulzweiges in Deutsch, Eng-
lisch, Mathematik, der zweiten Fremdspra-
che oder in den Naturwissenschaften kann 
die Klassenkonferenz auf Vorschlag der 
Fachlehrerin oder des Fachlehrers nach vo-
rangegangener Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten entscheiden, ob sie oder 
er in dem jeweiligen Fach am Unterricht des 
Realschul- oder des Gymnasialschulzweiges 
teilnimmt. 
 

 

 
5.2.2  Förderunterricht ist vorwiegend für die 
Schülerinnen und Schüler einzurichten, die 
in den Fächern Deutsch, Mathematik oder in 
den Fremdsprachen Kenntnisdefizite haben 
und ihre Leistungen verbessern wollen. 
 
Die Teilnahme am Förderunterricht ist frei-
willig und erfolgt auf Vorschlag der betref-
fenden Fachlehrkraft in Abstimmung mit der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und 
den Erziehungsberechtigten. Der Förderun-
terricht findet in der Regel im Rahmen des 
wahlfreien Unterrichts statt. 
 
Der Förderunterricht soll von der jeweiligen 
Fachlehrkraft erteilt werden; anderenfalls ist 
eine enge Zusammenarbeit der Fachlehr-
kräfte erforderlich. 
 
Die Durchführung des Förderunterrichts für 
ausländische Schülerinnen und Schüler und 
für Aussiedlerkinder bleibt hiervon unberührt. 
 

 

 
5.2.3  In begründeten Einzelfällen kann eine 
zweite Lehrkraft zeitlich befristet im Pflicht-
unterricht zur individuellen Förderung von 
Schülerinnen und Schülern oder zur Verbes-
serung fachspezifischer Lehr- und Lernver-
fahren eingesetzt werden. Die hierfür erfor-
derlichen Lehrerstunden dürfen nicht zur 
Kürzung im Pflicht- und Wahlpflichtunterricht 
führen. 
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5.2.4  In der KGS wird die von der Grund-
schule dokumentierte individuelle Lernent-
wicklung für die Schülerinnen und Schüler in 
den Schuljahrgängen 5 bis 10, im Gymnasi-
alzweig der nach Schulzweigen gegliederten 
KGS in den Schuljahrgängen 5 bis 9 fortge-
schrieben. 
 
Die Dokumentation enthält Aussagen 
 

- zur Lernausgangslage, 
- zu den im Planungszeitraum ange-

strebten Zielen, 
- zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das 

Ziel erreicht werden soll, 
- zur Beschreibung und Einschätzung 

des Fördererfolgs durch die Lehrkraft 
und durch die Schülerin oder den 
Schüler. 

 
Die Klassenkonferenz erörtert die individuel-
le Lernentwicklung und beschließt die sich 
daraus ergebenden Arbeitsschritte. Die do-
kumentierte individuelle Lernentwicklung ist 
mit Grundlage der Unterrichtung und Bera-
tung der Erziehungsberechtigten über die 
schulische Entwicklung ihrer Kinder. 
 

 
5.2.4  In der KGS wird die von der Grund-
schule dokumentierte individuelle Lernent-
wicklung für die Schülerinnen und Schüler in 
den Schuljahrgängen 5 bis 10, im Gymnasi-
alzweig der nach Schulzweigen gegliederten 
KGS in den Schuljahrgängen 5 bis 9 fortge-
schrieben. 
 

 
6.  Leistungsbewertung, Lernkontrollen und 
Zeugnisse 
 

 

 
6.1  Jede Schülerin und jeder Schüler hat 
einen Anspruch auf Anerkennung des indivi-
duellen Lernfortschritts. Die Beobachtung 
des Lernprozesses, die Feststellung der 
Lernergebnisse und schließlich die Leis-
tungsbewertung haben für sie oder ihn die 
pädagogische Funktion der Bestätigung und 
Lernkorrektur, der Hilfe zur Selbsteinschät-
zung, der Lernhilfe und Ermutigung. Den 
Erziehungsberechtigten dient die Leistungs-
bewertung zur Information über die Lernent-
wicklung und ggf. über besondere Lern-
schwierigkeiten. 
 

 

 
6.2  Die Leistungsbewertung darf sich nicht 
in punktueller Leistungsmessung erschöp-
fen, sondern muss den Ablauf eines Lern-
prozesses einbeziehen. Bei allen Entschei-
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dungen, die für den weiteren Bildungsgang 
von Bedeutung sind, müssen neben den 
Ergebnissen der Lernkontrollen auch die 
verschiedenen Bedingungen bedacht wer-
den, von denen der Lernerfolg einer Schüle-
rin oder eines Schülers abhängt. 
 
 
6.3  Grundlage für die Leistungsbewertung 
sind schriftliche, mündliche und andere 
fachspezifische Lernkontrollen. In allen Fä-
chern und Fachbereichen haben mündliche 
und fachspezifische Lernkontrollen eine gro-
ße Bedeutung. 
 

 

 
6.4  Für die schriftlichen Lernkontrollen gel-
ten die Bestimmungen für die den Schul-
zweigen entsprechenden Schulformen nach 
den Bezugserlassen zu c bis e. 
 

 

 
6.5  Im schulzweigübergreifenden Unterricht 
werden die Leistungen nach den Maßstäben 
des Schulzweiges beurteilt, dem die Schüle-
rin oder der Schüler angehört. Falls eine 
Schülerin oder ein Schüler gemäß Zif-
fer 5.2.1 dieses Erlasses am Unterricht eines 
anderen Schulzweiges teilnimmt, wird eine 
entsprechende schulzweigspezifische Zen-
sur in diesem Fach erteilt. Im Übrigen gelten 
die entsprechenden Bestimmungen nach 
den Bezugserlassen zu c bis e. 
 

 

 
6.6  Für den Erwerb von Zeugnissen, Ver-
setzungen und Abschlüssen in den Schul-
zweigen gelten die für die entsprechenden 
weiterführenden Schulformen im Sekundar-
bereich I festgelegten Bestimmungen ent-
sprechend den Bezugsverordnungen zu n 
und q sowie den Bezugserlassen zu m, o 
und r. 
 

 

 
6.7  Bei den Zeugnissen ist im Zeugniskopf 
außer der Schule und der Schulform der 
besuchte Schulzweig anzugeben. 
 

 

 
7.  Zusammenarbeit mit anderen Schulen 
 

 

 
7.1  Die enge Zusammenarbeit zwischen der 
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KGS und den Grundschulen in ihrem Ein-
zugsbereich ist Voraussetzung für einen 
kontinuierlichen Bildungsweg der Schülerin 
oder des Schülers.  
 
 
7.2  Für die Gestaltung der Zusammenarbeit 
mit den im Einzugsgebiet einer KGS liegen-
den Schulen sind die für die Grundschulen 
und die entsprechenden Schulformen gel-
tenden Bestimmungen nach den Bezugser-
lassen zu c bis e anzuwenden. 
 

 

 
7.3  In dem Fall, in dem Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf die KGS in der Absicht zielgleicher 
oder zieldifferenter Integration besuchen, 
arbeitet die KGS mit der entsprechenden 
Förderschule zusammen. 
 

 

 
7.4  Um die Übergänge in den Sekundarbe-
reich II möglichst reibungslos zu gestalten, 
ist an jeder KGS eine Beauftragte oder ein 
Beauftragter für Fragen der Zusammenarbeit 
mit den benachbarten berufsbildenden 
Schulen und Gymnasien von der Gesamt-
konferenz zu bestimmen. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter regelt die Zusammenar-
beit im Einvernehmen mit den Leiterinnen 
und Leitern der in Betracht kommenden 
Schulen. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung 
ist durch Bezugserlass zu l geregelt. 
 

 

 
8.  Zusammenarbeit mit den Erziehungsbe-
rechtigten 
 

 

 
8.1  Das Recht der Erziehungsberechtigten 
sowie die Aufgaben der Schule erfordern 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die 
Erziehungsberechtigten sind an den schuli-
schen Belangen und Entscheidungsprozes-
sen zu beteiligen. Im Einzelnen gelten die §§ 
87 bis 100 NSchG. 
 

 

 
8.2  Die Lehrerinnen und Lehrer sind ver-
pflichtet, die Erziehungsberechtigten über 
Grundsätze der schulischen Erziehung und 
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über Ziele und Inhalte, Planung und Gestal-
tung des Unterrichts zu informieren und die-
se mit ihnen zu erörtern. Sie müssen außer-
dem die Erziehungsberechtigten über die 
Entwicklung ihres Kindes in der Schule, über 
sein Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten so-
wie über Lernerfolge und Lernschwierigkei-
ten unterrichten. Die Lehrerinnen und Lehrer 
benötigen ihrerseits Informationen der Er-
ziehungsberechtigten über deren Kind. Die-
se gegenseitigen Informationen sind hilfreich 
für die Förderung der Kinder; sie können 
dazu beitragen, Störungen des Bildungspro-
zesses zu vermeiden. 
 
Die gegenseitigen Informationen und die 
Zusammenarbeit sind notwendig, um die 
Schülerinnen und Schüler über ihren weite-
ren Bildungs- und Berufsweg richtig beraten 
zu können. Damit wird auch sichergestellt, 
dass die Erziehungsberechtigten über die 
mit dem jeweiligen Schulabschluss verbun-
denen Berechtigungen ausreichend unter-
richtet sind. 
 
 
8.3  Der gegenseitigen Information und Be-
ratung dienen Elternabende, Elternsprechta-
ge, Sprechnachmittage, besondere Informa-
tionsveranstaltungen und Einzelberatungen; 
letztere können auch in Form von Hausbe-
suchen erfolgen. Die Erziehungsberechtig-
ten sind vor Entscheidungen, die sie in Be-
zug auf den Bildungsweg ihrer Kinder zu 
treffen haben, rechtzeitig zu informieren und 
zu beraten. 
 

 

 
8.4  Für die Erziehungsberechtigten einzel-
ner Schuljahrgänge finden Informationsver-
anstaltungen insbesondere zu folgenden 
Themen statt: 
 
Im Schuljahrgang 5 dienen sie der Informati-
on über Aufgaben und Ziele der KGS, über 
die Organisation des Unterrichts, über Inhal-
te und Arbeitsweisen sowie über das Schul-
leben. 
 
Darüber hinaus sind die Erziehungsberech-
tigten rechtzeitig über die Fremdsprachenre-
gelungen und Schwerpunktbildung im Wahl-
pflichtunterricht sowie die sich daraus erge-
benden Konsequenzen für den Sekundarbe-
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reich II zu informieren. 
 
In den Schuljahrgängen 9 oder 10 werden 
mögliche Schullaufbahnen und Abschlüsse 
im allgemein bildenden und berufsbildenden 
Schulwesen dargestellt. Zu diesen Veran-
staltungen werden Vertreterinnen und Ver-
treter von berufs- und studienbezogenen 
Schulformen des Sekundarbereichs II und 
der Berufsberatung eingeladen. 
 
 
8.5  Einzelberatungen erstrecken sich u.a. 
auf Auskünfte über die Lernsituation einer 
Schülerin oder eines Schülers, über Fragen 
der Schullaufbahn und die dazu zu erwä-
genden Maßnahmen.  
 
Für die Einzelberatung ist vor allem die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer zu-
ständig. 
 

 

 
8.6  Termine für Elterninformationsveranstal-
tungen und Einzelberatungen sind in der 
Regel zeitlich so anzusetzen, dass sie auf 
die Berufstätigkeit von Erziehungsberechtig-
ten Rücksicht nehmen. 
 

 

 
9.  Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler 
in der Schule 
 

 

 
9.1  Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit 
in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der KGS 
gehört es, den Schülerinnen und Schülern 
frühzeitig Möglichkeiten der Mitwirkung so-
wie der Mitgestaltung in der Schule einzu-
räumen. Im Einzelnen gelten die §§ 77 bis 
87 NSchG. 
 

 

 
9.2  Die Schule muss deshalb entsprechen-
de Rahmenbedingungen für eine altersge-
mäß angemessene Beteiligung der Schüle-
rinnen und Schüler an schulischen Ent-
scheidungsprozessen und Fragen schaffen. 
Zu diesen Rahmenbedingungen gehören 
u.a.: 
 

- die Sicherstellung der Wahl der 
Schülerinnen- und Schülervertre-
tung sowie der Konferenzteilnahme 
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von Schülervertreterinnen und -
vertretern; 

- die Nutzung der Schulanlagen 
durch die gewählten Schülerinnen- 
und Schülervertretungen; 

- die wöchentliche SV-Stunde für 
Versammlungen und Beratungen 
innerhalb der regelmäßigen Unter-
richtszeit; 

- bis zu je vier Schülerinnen- und 
Schülerversammlungen sowie 
Schülerinnen- und Schülerratssit-
zungen im Schuljahr; 

- die Tätigkeit von SV-Beraterinnen 
oder SV-Beratern der Schüler-
schaft. 

 
 
9.3  Ein regelmäßiger Informationsaus-
tausch, insbesondere vor grundsätzlichen 
Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist 
Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Schü-
lerschaft. Grundsätzlich besteht ein Informa-
tionsrecht der Schülerinnen- und Schülerver-
tretung sowie eine Informationspflicht der 
Schulleitung und der Lehrkräfte. 
 

 

 
9.4  Die Einrichtung von eigenen Arbeitsge-
meinschaften und die Durchführung von ei-
genen Veranstaltungen, die die Schülerin-
nen- und Schülervertretung organisiert, so-
wie Mitteilungen der Schülerinnen- und 
Schülervertretung sollen nach dem Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag des NSchG ei-
nen für die Schülerinnen und Schüler zur 
freien Gestaltung überlassenen Erfahrungs-
raum darstellen. Derartige Aktivitäten sind, 
soweit sie den Bestimmungen des NSchG 
nicht widersprechen, von der Schule anzu-
regen, zu unterstützen und zu fördern. 
 

 

 
9.5  Die Schule sollte eine Vielfalt von Aktivi-
täten der Schülerinnen und Schüler fördern 
und eine breite Meinungsbildung gewährleis-
ten. Das Flugblatt, die Schülerzeitung sowie 
die für politische, religiöse oder weltan-
schauliche Richtungen eintretenden Schü-
lergruppen ermöglichen den Schülerinnen 
und Schülern sich zu artikulieren und ihre 
Meinung zum Ausdruck zu bringen. Das 
Flugblatt und die Schülerzeitung unterliegen 
dem Presserecht sowie den übrigen gesetz-
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lichen Bestimmungen (§ 87 Abs. 3 NSchG). 
 
 
10.  Vorzeitiger Wechsel in die gymnasiale 
Oberstufe 
 

 
10.  Vorzeitiger Wechsel in die gymnasiale 
Oberstufe 
 

 
10.1 Die Gesamtkonferenz einer nach 
Schuljahrgängen gegliederten KGS mit 
gymnasialer Oberstufe kann beschließen, zu 
Beginn des Schuljahrgangs 5 im Gymnasial-
zweig eine Klasse einzurichten, die von den-
jenigen Schülerinnen und Schülern des 
Schuljahrgangs besucht wird, die beabsich-
tigen, durch Überspringen eines Schuljahr-
gangs vorzeitig in die gymnasiale Oberstufe 
zu wechseln. Ziel des Unterrichts in dieser 
Klasse ist es, die Schülerinnen und Schüler 
zu befähigen, die allgemeine Hochschulreife 
ein Schuljahr früher zu erwerben. Ein Noten-
zeugnis nach Nr. 4.6 der Ergänzenden Be-
stimmungen zur Durchlässigkeits- und Ver-
setzungsverordnung ist Voraussetzung für 
die Aufnahme in diese Klasse. 
 

 
10.1 Die Gesamtkonferenz einer nach 
Schuljahrgängen gegliederten KGS mit 
gymnasialer Oberstufe kann beschließen, zu 
Beginn des Schuljahrgangs 5 im Gymnasial-
zweig eine Klasse einzurichten, die von den-
jenigen Schülerinnen und Schülern des 
Schuljahrgangs besucht wird, die beabsich-
tigen, durch Überspringen eines Schuljahr-
gangs vorzeitig in die gymnasiale Oberstufe 
zu wechseln. Ziel des Unterrichts in dieser 
Klasse ist es, die Schülerinnen und Schüler 
zu befähigen, die allgemeine Hochschulreife 
ein Schuljahr früher zu erwerben. Ein Noten-
zeugnis nach Nr. 4.6 der Ergänzenden Be-
stimmungen zur Durchlässigkeits- und Ver-
setzungsverordnung ist Voraussetzung für 
die Aufnahme in diese Klasse. 
 

 
10.2 Die Klasse ist eine der in dem betref-
fenden Schuljahrgang zu bildende Klasse. 
Die Schülerzahl dieser Klasse muss mindes-
tens 24 Schülerinnen und Schüler betragen. 
 

 
10.2 Die Klasse ist eine der in dem betref-
fenden Schuljahrgang zu bildende Klasse. 
Die Schülerzahl dieser Klasse muss mindes-
tens 24 Schülerinnen und Schüler betragen. 
 
 

 
10.3 Die Schule entscheidet, welcher Schul-
jahrgang bis zum Ende des Schuljahrgangs 
10 von den Schülerinnen und Schülern die-
ser Klasse übersprungen werden soll und 
legt das Lehrplankonzept für diese Klasse in 
den Schuljahrgängen 5 bis 10 fest. Dabei ist 
auch der Wechsel nach einem Schulhalbjahr 
in den nächsthöheren Schuljahrgang zuläs-
sig. 
 

 
10.3 Die Schule entscheidet, welcher Schul-
jahrgang bis zum Ende des Schuljahrgangs 
10 von den Schülerinnen und Schülern die-
ser Klasse übersprungen werden soll und 
legt das Lehrplankonzept für diese Klasse in 
den Schuljahrgängen 5 bis 10 fest. Dabei ist 
auch der Wechsel nach einem Schulhalbjahr 
in den nächsthöheren Schuljahrgang zuläs-
sig. 
 

 
10.4 Zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler dieser Klasse erhält die Schule zu-
sätzlich zehn Förderstunden. Die Schule 
entscheidet in eigener Verantwortung über 
die Verteilung dieser Stunden  
 

 
10.4 Zur Förderung der Schülerinnen und 
Schüler dieser Klasse erhält die Schule zu-
sätzlich zehn Förderstunden. Die Schule 
entscheidet in eigener Verantwortung über 
die Verteilung dieser Stunden  
 

 
11.  Schlussbestimmungen 
 

 

 
11.1  Schulen können mit Genehmigung der 
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obersten Schulbehörde von den Regelungen 
dieses Erlasses abweichende Modelle er-
proben. 
 
 
11.2  Genehmigungen für die Einführung 
einer zweiten und dritten Pflicht-, Wahlpflicht 
oder Wahlfremdsprache oder für ein anderes 
Fach, die einzelnen Kooperativen Gesamt-
schulen erteilt worden sind, gelten weiter. 
Die erforderlichen Anpassungen an die Vor-
gaben dieses Erlasses erfolgt durch die 
Schule. 
 

 

 
11.3  Dieser Erlass tritt zum 1.8.2004 in 
Kraft. Im Einzelnen gelten für die nach 
Schulzweigen gegliederten KGS die Rege-
lungen des In-Kraft-Tretens nach den Be-
zugserlassen zu c bis e; für die nach Schul-
jahrgängen gegliederte KGS gilt der Erlass 
erstmals für diejenigen Schülerinnen und 
Schülern, die zum 1.8.2004 in den 5. und 6. 
Schuljahrgang eintreten oder zurücktreten. 
Entsprechend tritt der Bezugserlass zu a 
außer Kraft. 
 

 
11.3  Dieser Erlass tritt zum 1.8.2010 in 
Kraft. Im Einzelnen gelten für die nach 
Schulzweigen gegliederte KGS die Rege-
lungen des In-Kraft-Tretens nach den Be-
zugserlassen zu c bis e. Für die KGS gemäß 
§ 183 NSchG kann der Erlass in der bis zum 
31.7.2010 geltenden Fassung in den Ziffern 
3.2.1 und 3.3.4 weiterhin Anwendung finden. 
Abweichend von Satz 3 ist an diesen Schu-
len die zweite Pflichtfremdsprache ab dem 6. 
Schuljahrgang und im Gymnasialzweig die 
Schülerpflichtstundenzahl nach dem Be-
zugserlass zu c zu aufsteigend für die Schü-
lerinnen und Schüler vorzusehen, die zum 
1.8.2010 den 5. Schuljahrgang besuchen. 
Entsprechend tritt der Bezugserlass zu a 
außer Kraft. 
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Anlage 1 zu Nr. 3.2.1 (Stundentafel für die nach Schuljahrgängen gegliederte KGS) 
 

Fach / Fachbe-
reich (FB) 

Schuljahr-
gang 

5 

Schuljahr-
gang 

6 

Schuljahr-
gang 

7 

Schuljahr-
gang 

8 

Schuljahr-
gang 

9 

Schuljahr-
gang 
10 

Gesamtstunden-
zahl 

 H R G H R G H R G H R G H R G H R G H R G 

Deutsch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 24 23 

Englisch  
(1. Fremdspra-
che) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 23 23 22 

Mathematik 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 23 

FB Naturwissen-
schaften 
- Physik          ) 
- Chemie        ) 
- Biologie        ) 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 22 22 21 

Zweite Fremd-
sprache 

- - - - +1) +1) - 42) 4 - 42) 4 - 42) 4 - 42) 4 - 162) 16 

Religion / Werte 
und Normen 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 

FB Gesell-
schaftswissen-
schaften 
- Geschichte   ) 
- Politik           ) 
- Erdkunde     ) 

3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 18 18 16 

FB Arbeit-
Wirtschaft-
Technik 
- Arb.-Wirtschaft) 
- Arbeitslehre     ) 
- Technik           ) 
- Hauswirtschaft) 

- - - 2 2 2 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 10 10 2 

FB musisch-
kulturelle Bildung 

                     

- Musik              ) 
- Kunst               ) 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 13 13 

- Gest. Werken ) 
- Text.Gestalten) 

2 2 2 2 2 2 + + + + + + + + + + + + 4 4 4 

Wahlpflichtbe-
reich 

- - - - - - 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 42) 22) 162) 162) 142) 

Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 

Verfügungsstun-
de 

1 1 1 + + + + + + + + + + + + + + + 1 1 1 

Wahlbereich 
- Fremdsprache / 

Arbeitsgemein-
schaft / Förder-
unterricht / 
Wahlfächer 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +3) +3) +3) 

Schülerpflicht-
stundenzahl 

29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 179 

Schülerhöchst-
stundenzahl 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
H = Hauptschulzweig 
R = Realschulzweig 
G = Gymnasialzweig 
 

1) = Wahlfremdsprachen-, ggf 
Wahlpflicht- oder Pflicht-
fremdsprachenunterricht 
nach Nr. 3.3.4.3 

2) = Wahlpflichtunterricht 

3) = Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuwei-
sung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils gel-
tenden Fassung erhalten Schulen ein Stundenkontingent zur 
schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den 
verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus die-
sem Kontingent dürfen für Differenzierungsmaßnahmen im 
Wahlpflichtunterricht sowie weitere Differenzierungs- und 
Fördermaßnahmen und für das Angebot von Wahlunterricht 
und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden. 

 
 
 


